
          

Erich Kästner Realschule 

Gymnasiumstraße 20 

76297 Stutensee-Blankenloch 
Tel: 07244-735230, Fax: 07244-735239 

E-Mail: ekrs@ekrs-stutensee.de 

  

 

An die Eltern  

der Schülerinnen und Schüler 

Klassenstufe 5   

 

 

                   Stutensee, 26.05.2025 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

für das 6. Schuljahr, das Ihr Sohn / Ihre Tochter im September 2025 beginnt, muss ein  

Fach  aus dem Wahlpflichtbereich Technik, AES (=Alltagskultur, Ernährung, Soziales) und 

Französisch gewählt werden.  

Dieses Fach ist dann grundsätzlich verbindlich bis zum Ende des 10. Schuljahres zu 

besuchen und wird ab dem 7. Schuljahr zum Kernfach.  

 

Ausführliche Informationen dazu erhielten Sie bei der Informationsveranstaltung am 

26.05.2025. 

 

Bitte geben Sie die angehängte Erklärung bis spätestens Freitag, 27.06.2025 an die 

Schule per Post, per Einwurf in den  Briefkasten oder per E-Mail eingescannt zurück!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

I. Steimer, Rektorin, Erich Kästner Realschule 

 

 

 

 

 



          

Erich Kästner Realschule 

Gymnasiumstraße 20 

76297 Stutensee-Blankenloch 
Tel: 07244-735230, Fax: 07244-735239 

E-Mail: ekrs@ekrs-stutensee.de 

 MELDEBOGEN 

für die Wahlpflichtfachentscheidung Klasse 6 

 

Mein Sohn / meine Tochter  _______________________________________, 
                                                                         (Vor-und Zuname)   

  

Klasse    ________, 

 

wird im Schuljahr 2025-2026 das folgende Wahlpflichtfach  besuchen: 

   O Technik 

   O Alltagskultur, Ernährung und Soziales (=AES) 

   O Französisch (nur, wenn in Klasse 6 Französisch besucht wurde). 

 

Das Wahlpflichtfach muss bis zur 10. Klasse besucht werden. 

 

 

 

_______________________          _______________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift Schüler / Schülerin 

 

_______________________          _______________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift Erziehungsberechtigte / r 

 

Die Anmeldung erfolgt in Absprache mit dem/der erziehungsberechtigten Partner/in! 


